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RS UVS Kärnten 1998/03/25 KUVS-K1-
1729/6/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1998

Rechtssatz

Kommt in einem Beweisverfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat hervor, daß die Überladung nur 220 kg

beträgt, so sind das Verschulden des Beschuldigten geringfügig und die Folgen der Übertretung als unbedeutend zu

beurteilen, sodaß mit einer Ermahnung das Auslangen gefunden werden kann.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1998/03/25 KUVS-K1-1729/6/97
	JUSLINE Entscheidung


